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(54) Türverriegelung für elektrische Geräte, insbesondere für Waschmaschinen

(57) Die Erfindung betrifft eine Türverriegelung für
elektrische Geräte, insbesondere für Waschmaschinen,
mit einem an der Tür befestigten Kloben (2), mit einem
federgespannten Drehglied (4), das in einer ersten Dreh-
stellung den Kloben (2) in der Schließstellung der Tür
hält und in einer zweiten Drehstellung den Kloben (2)
zum Öffnen der Tür freigibt, mit einer schwenkbaren Klin-
ke (6), mit der das Drehglied (4) in der ersten Drehstel-
lung arretierbar ist, wobei das Drehglied (4) drehbar auf
einem schwenkbaren Hebel (5) gelagert ist, der zusam-
men mit dem Drehglied (4) gegen eine Federkraft (12)
derart verschwenkbar ist, dass die Klinke (6) sich relativ
zum Drehglied (4) bewegt und dieses für eine Drehung
in die zweite Drehstellung freigibt, und mit einer Sperr-
vorrichtung mit Mitteln mit welchen die Schwenkbewe-
gung der Klinke (6) verhinderbar ist. Um diese dahinge-

hend weiterzubilden, dass ihre Öffnungsfunktionen auf
einfache und kostengünstige Art durch die Gerätesteue-
rung gesperrt werden können, ist vorgesehen, dass die
Sperrvorrichtung als in Längsrichtung der Klinke (6) be-
wegbares Sperrgehäuse (29) ausgebildet ist, an dessen
Innenwände mindestens eine Sperrnase (33, 38, 43) an-
geformt ist, und dass hierdurch neben der Schwenkbe-
wegung der Klinke (6) auch die Schwenkbewegung des
Hebels (5) verhinderbar ist, wobei die Sperrvorrichtung
aus einer neutralen Stellung (I), in der sie den Hebel (5)
und die Klinke (6) freigibt, in eine erste Verriegelungs-
stellung (II), in der sie die Schwenkbewegung des Hebels
(5) verhindert und die Schwenkbewegung der Klinke (6)
zulässt und in eine zweite Verriegelungsstellung (III), in
der sie die Schwenkbewegung des Hebels (5) und der
Klinke (6) verhindert, bewegbar ist.
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